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Niederschrift 

zur Sitzung des Rates der Schloss-Stadt Hückeswagen 
 

Sitzungstermin: 25.07.2017 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 18:40 Uhr 

Ort: 
in der Aula der städtischen 

Realschule, Kölner Straße 53 

 

An der Sitzung nahmen teil: 

 

Bürgermeister 

 Persian, Dietmar  

Bürgermeister 

   

 

Mitglieder 

 Becker, Jürgen    

 Biesenbach, Monika    

 Danielsen, Hans-Peter    

 Endresz, Willi    

 Fink, Horst    

 Finster, Shirley    

 Fischer, Rolf    

 Frauendorf, Felix    

 Gembler, Regine    

 Grasemann, Hans-Jürgen    

 Hager, Wilfried    

 Heider, Norbert    

 Hücker, Manfred    

 Kloppenburg, Jörg    

 Malecha, Friedhelm    

 Mallwitz, Stefan    

 Meine, Martin    

 Neuenfeldt, Hans-Jürgen    

 Noll, Andreas    

 Päper, Cornelia    

 Pohl, Andreas    

 Rüter, Manfred    

 Schütte, Christian    

 Schwung, Karsten    

 von der Neyen, Marc    

 von Polheim, Jörg    

 Wachs, Tobias    

 Wroblowski, Karin    

 

von der Verwaltung 

 Kemper, Torsten    

 Kissau, Roland für Herrn Kirch 

 Klewinghaus, Dieter    
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 Schröder, Andreas    

 Schulz, Christian für Frau Bever 

 

Gäste 

 Weck, Jochen Dr. Rössner Rechtsanwälte 

 

Es fehlten: 

 

Mitglieder 

 Bannies, Harald    

 Boldt, Winfried    

 Brüning, Robert    

 Moritz, Frank    

 Sabelek, Egbert    

 Thiel, Brigitte    

 Thiel, Jürgen    

 Werth, Constanze-Julia    

 Winkelmann, Andreas    

 Wolter, Michael    

 

von der Verwaltung 

 Bever, Isabel    

 Kirch, Michael    

 Winter, Monika    

 

 

Bürgermeister Persian begrüßt die Teilnehmer der Sitzung, die Vertreter der Presse sowie 

Herrn Dr. Weck von der Kanzlei Rössner Rechtsanwälte als Gast zu TOP 1 der nicht öffentli-

chen Sitzung. 

 

Er verweist auf den geänderten Sitzungsort, der durch die Sperrung des Ratssaales notwendig 

wurde. Hierzu werden unter TOP 1 der öffentlichen Sitzung weitere Informationen gegeben. 

 

Der form- und fristgerechte Eingang der Einladungen wird festgestellt. Änderungswünsche 

zur Tagesordnung bestehen nicht. 
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Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

1 Informationen zum Brandschutz im Rathaus RGM/3256/2017 

2 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Abschluss eines Vergleiches mit der Ersten Abwicklungs-

anstalt (EAA)  zur Beendigung des Rechtsstreits über be-

stehende Zinsswap Verträge 

FB I/3257/2017 

2 Mitteilungen und Anfragen    
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Vor Einstieg in die Tagesordnung werden die neuen Ratsmitglieder Tobias Wachs und Kars-

ten Schwung in Ihre Tätigkeit eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und ge-

wissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. Hierüber wird eine gesonderte Nie-

derschrift gefertigt. 

 

Protokoll: 

 

Öffentlicher Teil 

 

zu 1 Informationen zum Brandschutz im Rathaus 

  

Zu Beginn weist Herr Persian darauf hin, dass das Thema Brandschutz seit dem 

Flughafenbrand in Düsseldorf im Jahr 1996 an Bedeutung gewonnen hat. Dabei 

muss der Schutz des Menschen immer Vorrang haben. Gerade bei bestehenden 

Gebäuden muss aber immer eine Abwägung zwischen den beschränkten Res-

sourcen und dem größtmöglichen Nutzen erfolgen. Er weist darauf hin, dass 

Hückeswagen in den letzten Jahren Mittel in erheblichem Umfang  in den 

Brandschutz, insbesondere an den Schulen und der Mehrzweckhalle investiert 

hat. Auch beim alten Grafenschloss sind geeignete Maßnahmen wie z.B. die 

Brandmeldeanlage zur Verbesserung ergriffen worden. 

 

Anschließend erläutert Herr Klewinghaus die brandschutztechnische Situation 

im Rathaus und insbesondere im Ratssaal. Die Ausführungen sind in der Anla-

ge beigefügt. 

 

Herr Grasemann weist darauf hin, dass er die Erstellung eines Brandschutzkon-

zeptes für das Rathaus für sinnvoll erachtet, man das Thema aber auch nicht zu 

hoch hängen sollte. 

 

Beschluss: 

Der Rat nimmt Kenntnis. 

 

 

zu 2 Mitteilungen und Anfragen 

  

Herr Schröder informiert darüber, dass die Stadt für Donnerstag eine Einladung 

zum Bundesverkehrsministerium erhalten hat. Dort sollen die Förderbescheide 

für den Breitbandausbau überreicht werden. 

 

 

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

Datum: 01.08.2017 

 

 

 

 _____________________________________   ___________________________  

Bürgermeister Dietmar Persian  Torsten Kemper 

  Schriftführer 



Thema Brandschutz im Schloss 

Zunächst einige grundsätzliche Erläuterungen zum Brandschutz: 

 Ein Gebäude genießt Bestandsschutz im Zustand der Baugenehmigung 

mit den damaligen Vorschriften und der damaligen Nutzung 

 Mit der Baugenehmigung wird auch der Status des Gebäudes festgelegt, 

zum Beispiel ob es sich um einen Sonderbau wie eine Schule oder eine 

Versammlungsstätte handelt 

 Für das Schloss gibt es keine Baugenehmigung 

 es handelt sich nicht um einen Sonderbau (keine Versammlungen von 

mehr als 200 Personen oder ein Bürogebäude mit mehr als 3000m² 

Geschossfläche) 

 Grundsätzlich besteht keine Nachrüstpflicht auf heutige Vorschriften 

 Wiederkehrende Prüfungen des Brandschutzes finden nur in 

Sonderbauten statt, in Schulen z.B. alle drei Jahre, dann werden unter 

Umständen Nachrüstungen verlangt 

 Ausnahme vom Bestandsschutz bildet eine akute Gefahr für Leib und 

Leben, dann kann die Bauaufsicht auch in anderen Bauten Maßnahmen 

verlangen, um die Gefahr zu beseitigen, dieser Fall liegt hier vor 

 In der Landesbauordnung sind Anforderungen festgelegt, zum Beispiel 

die Nichtbrennbarkeit von Bauteilen in Treppenhäusern 

 Ein Brandschutzkonzept legt Schutzziele für das Gebäude insgesamt fest 

und bietet die Möglichkeit der Abweichung von einzelnen Punkten der 

Vorschriften im Rahmen eines Gesamtkonzeptes und auch die 

Möglichkeit der Kompensation von Abweichungen durch andere 

Maßnahmen wie eine Brandmeldeanlage 

 Brandschutzkonzepte werden erst seit 2000 verlangt, vorher wurde der 

Brandschutz vom Architekten und Statiker nachgewiesen. 

 Bei Neuerstellung von Sonderbauten sind Brandschutzkonzepte generell 

erforderlich, in der Regel verlangt die Bauaufsicht sie auch bei 

Nutzungsänderungen 

 Konkreter Fall: Nach einer Information an die Bezirksregierung  fand ein 

Termin vor Ort statt mit Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle als 

Vertreter der Feuerwehr 



 Dabei wird festgestellt: Im Ratssaal halten sich bei Sitzungen bis zu 70 

Personen auf, es fehlt ein zweiter Rettungsweg, der Ratssaal wird daher 

auf Verlangen der Bauaufsicht zunächst gesperrt 

 Die vor Jahren installierte Brandmeldeanlage und die Aufgabe der 

Nutzungen im Dachgeschoss werden zwar positiv vermerkt, wiegen den 

fehlenden zweiten Rettungsweg aber nicht auf, weil der erste 

Rettungsweg nicht die dafür erforderliche Qualität besitzt 

 Es gibt zwei Lösungsmöglichkeiten für den zweiten Fluchtweg: entweder 

ein Durchbruch in der zugemauerten hinteren Türe des Ratssaals oder 

eine Türe nach draußen mit einer Fluchttreppe. 

 Der Türdurchbruch ist möglich, jedoch liegt die obere Etage des 

Heimatmuseums 1,61m tiefer als der Ratssaal, so dass eine zusätzliche 

Treppe im OG erforderlich wäre. Die Spindeltreppe vom OG ins EG des 

Museums ist als Rettungsweg für 70 Personen wahrscheinlich 

ungeeignet, das wird noch geprüft. Sollte das der Fall sein müßte die 

Holzdecke mit Treppe insgesamt geändert und den Vorschriften 

entsprechend erneuert werden. Im Heimatmuseum sind weitere 

Abschottungen zwischen Vorraum und Saal erforderlich sowie ein 

Panikschloss in der Außentür. 

 Ein Durchbruch aus dem Ratssaal nach außen ist ebenfalls denkbar und 

stellt den sichereren Weg dar. Der Ratssaal hat 3 Fenster zum 

Schlossplatz, jedoch nur 2 Fenster zur Hangseite. Im Bereich des dritten 

Fensters, das früher sicher einmal vorhanden war, wäre ein 

Türdurchbruch möglich. An der Außenseite müsste dann eine 

Fluchttreppe angebracht werden.  

 Beide Maßnahmen müssen zunächst mit dem Denkmalschutz 

abgestimmt werden. 

 Die Bauaufsicht verlangt in erster Linie die Herstellung des zweiten 

Rettungsweges für den Ratssaal. 

 Dies stellt jedoch nur einen Teilaspekt des Brandschutzes für das 

Gesamtgebäude dar. Wir müssen uns auch die Bedingungen für den 

ersten Rettungsweg anschauen. Wir werden nicht umhin kommen, ein 

Brandschutzkonzept für das Schloss aufzustellen. Ein erster Termin mit 

einem Brandschutzsachverständigen hat stattgefunden, er wird zunächst 

ein Angebot für die Sachverständigenleistung machen. Es handelt sich 

um ein renommiertes Büro aus Radevormwald, das zur Zeit auch ein 



Brandschutzkonzept für Schloss Burg erstellt, also mit der Materie 

vertraut ist. Grundsätzlich scheint die bauliche Ertüchtigung mit zwei 

getrennten rauchdichten Treppenhäusern möglich. Auch hier muss 

jedoch zunächst eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz erfolgen, um 

z.B. die Ausführung von Brandschutztüren genauer festzulegen. Auf den 

ersten Blick können die bisherigen Nutzungen aller Voraussicht nach 

bestehen bleiben, ob hier aus Kostengründen bei einzelnen Nutzungen 

noch Abstriche zu machen sind muss sich noch zeigen.  

 Aufgrund der Vielzahl der notwendigen Maßnahmen und Abstimmungen 

ist eine kurzfristige Lösung nicht möglich.  

 Die Kosten können naturgemäß noch nicht beziffert werden.  
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